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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp:  B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6530371 
 
Gebietsname:  Zenn von Stöckach bis zur Mündung 
 
Größe: 605 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Mittelfranken 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und des Callitricho-Batrachion 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 
 
 
Arten des Anhangs II FFH-RL lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1032 Unio crassus Bachmuschel 

1037 Ophiogomphus cecilia Grüne Keiljungfer 

4045 Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 

Erhalt ggf. Wiederherstellung des naturnahen Fließgewässers mit angrenzenden Talauen-
Lebensräumen, insbesondere als bedeutendes Habitat der Grünen Keiljungfer sowie als 
überregionale Vernetzungsachse. Erhalt ggf. Wiederherstellung des funktionalen Zusammenhangs 
mit auetypischen, aquatischen und amphibischen Arten und Lebensgemeinschaften sowie 
Kontaktlebensräumen wie flussbegleitenden Gehölzbeständen, Hochstaudenfluren und Nasswiesen. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Zenn als Fluss der planaren bis montanen Stufe mit 
Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion mit der 
charakteristischen, insbesondere flutenden, submersen Vegetation und der charakteristischen 
Tierwelt. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer hohen Wasserqualität, der natürlichen 
Fließgewässerdynamik und der unverbauten Bachabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 
Stauwerke, Wasserausleitungen und Einleitungen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des naturnahen 
Gewässerregimes mit weitgehend regelmäßiger Überflutung bzw. Überstauung. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe. Erhalt der primären oder nur gelegentlich gemähten (zwei- bis mehrjähriger 
Abstand) Bestände mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten. Erhalt des 
Wasserhaushalts, der natürlichen Vegetationsstruktur und der weitgehend gehölzfreien 
Ausprägung des Lebensraumtyps. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis). Erhalt der bestandserhaltenden und biotopprägenden Bewirtschaftung. 
Erhalt der nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standorte mit ihrer typischen Vegetation. 
Erhalt des Offenlandcharakters (gehölzfreie Ausprägung des Lebensraumtyps). Erhalt der 
spezifischen Habitatelemente für charakteristische Tier- und Pflanzenarten. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Vogel-Azurjungfer durch Vermeidung von 
starken Sediment- und Nährstoffeinträgen und Unterbinden des Zuwachsens der Gewässer, 
Schutz der Habitate vor sommerlichem Trockenfallen durch Grundwasserabsenkungen und 
Schutz der Larvalgewässer vor zu starker Beschattung durch an die Flugzeit angepasste 
Böschungsmahd. Vergrößerung der Bestände mit dem Ziel, einen Populationsdruck zur 
Besiedelung weiterer Gewässer zu erreichen und Optimierung weiterer Gewässer in den 
Vorkommensgebieten, um eine Ausbreitung der Art zu ermöglichen. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Grünen Keiljungfer. Erhalt der Larvalhabitate. 
Erhalt von ausreichend breiten Pufferstreifen an den Habitaten der Grünen Keiljungfer. Erhalt der 
essenziellen Gewässer-Habitatstrukturen der Grünen Keiljungfer (z. B. Wechsel besonnter und 
beschatteter Abschnitte, variierende Fließgeschwindigkeit und sandig-kiesiges Substrat). 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Bachmuschel. Erhalt von Gewässerabschnitten 
ohne Einleitungen und Sedimenteinträge. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
Wirtsfisch‐Vorkommen, insbesondere von Elritzen, Groppen und Döbeln. Ausrichtung einer ggf. 
erforderlichen Gewässerunterhaltung auf den Erhalt der Bachmuschel und ihre 
Lebensraumansprüche in von ihr besiedelten Gewässerabschnitten. 

 


